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d. h. an Ritualen, und weiters steinerne Monumente, die Sehen, BeGreifen oder wie in 
Amsterdam auch das BeGehen, BeTreten ermöglichen.
Augenfällig und vermutlich nicht zufällig ist: Zumindest im geografischen Raum Eu-
ropa sind die wichtigsten ständigen Zeichen der Sichtbarkeit von Lesben und Schwulen 
in öffentlichen Räumen, die durch ihre Gestaltung den Anspruch auf Dauer und somit 
auf das Beharren, auf ein Festhalten des Versteinerns der historischen Interpretation 
erheben, Gedenksteine, Mahnmäler, die an die Verfolgung und Vernichtung von Homo-
sexuellen während der NS-Zeit erinnern – Homosexuelle werden somit im Kontext der 
Öffentlichkeit als Opfer präsentiert.

Zwischen „Umerziehung“6 und „Zeit der Maskierung“7

Differenzierende Sichtweisen und vor allem die Anerkennung des unterschiedlichen 
Umgangs des NS-Staates mit weiblicher und männlicher Homosexualität sind aller-
dings unerlässlich; Lebens-, Diskriminierungs- und Verfolgungserfahrungen beider 
Geschlechter, im weiteren Sinne beider Homosexualitäten dürfen nicht gleichgesetzt 
werden.
Daher seien hier kurz die bislang erforschten historischen Fakten zusammengefasst8

In Deutschland kriminalisierte seit 1871 der § 175 sexuelle Kontakte zwischen Män-
nern, sexuelle Kontakte zwischen Frauen blieben straffrei. 1935 wurde dieser § 175 für 
Männer verschärft; eine Kriminalisierung sexueller Akte zwischen Frauen wurde abge-
lehnt, denn Frauen seien für den Männerstaat politisch bedeutungslos, sie könnten 
zur Erfüllung des Fortpflanzungsauftrages gezwungen werden (durch Vergewaltigung), 
und sexuelle Handlungen zwischen Frauen seien schwerer nachweisbar als solche zwi-
schen Männern. (Diese verschärfte Fassung des § 175 galt in der BRD bis 1969.) Von 
1935 bis 1944/45 stiegen die Anzeigen, Strafverfahren und Verurteilungen wegen Ver-
stoßes gegen § 175 stark an: Bisher sind 50.000 Gerichtsurteile nachgewiesen, wobei 
je nach Jahr sowie vor allem regional differenziert werden muss.
In Österreich galt von 1852 bis zur Kleinen Strafrechtsreform von 1971 der § 129, 
der „Unzucht mit Personen des gleichen Geschlechts oder mit Tieren“ kriminalisierte. 
Dieser § 129 war auch während der Jahre der NS-Herrschaft Österreichs in Kraft; er 
sanktionierte sexuelle Handlungen zwischen Männern sowie zwischen Frauen. Bis-
herige statistische Auswertungen von Strafakten zeigen, dass dieser § 129 in erster 
Linie gegen Männer angewendet wurde; auf Frauen entfielen unter fünf Prozent von 
Anzeigen, Strafverfahren sowie Verurteilungen. Nach der Okkupation erhöhte sich der 
Verfolgungsdruck auf Homosexuelle – sowohl in Bezug auf Anzeigen und Verurteilun-
gen als auch betreffend das Strafausmaß. Der Anteil der Frauen lag auch damals bei 
etwa fünf Prozent; die Anzeigen erfolgten vor allem durch Denunziation (Ehemänner, 
Arbeitskolleginnen/-kollegen, Familienmitglieder).9

Ein wegen Verstoßes gegen § 175 (oder in Österreich gegen § 129) verhafteter Mann 
wurde im Regelfall in zwei unterschiedlichen Formen von Instanzenzügen in ein 
 Konzentrationslager eingewiesen: Auf die Anzeige folgten ein Strafverfahren, eine 
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„Die Konkurrenz der Opfer kann nur stattfinden, wenn man in der Anerkennung aus-
schließlich eine Prestigefrage sieht und sie gleich anderen Quellen von Macht als 
knappes Gut behandelt. In diesem Szenario ist jeder Gewinn, den die eine Seite erzielt, 
für die anderen ein – zumindest relativer – Verlust“1, resümiert der belgische Philosoph 
und Soziologe Jean-Michel Chaumont seine Analyse der politischen und wissenschaft-
lichen Diskurse über den Holocaust sowie der Rivalitäten unterschiedlicher Opfergrup-
pen des NS-Staates bzw. von deren Vertreterinnen und Vertretern betreffend Erinne-
rung, Gedächtnis- und Trauerarbeit.
Seine Ausführungen über den „Historikerstreit“ wie auch über die Frage, ob die Shoah 
als einzigartiges historisches Ereignis zu bewerten sei oder doch nicht, sollen hier nicht 
erläutert werden, doch bedenkenswert ist im streckenweise durchaus polemisch ge-
haltenen Buch des ehemaligen langjährigen Mitarbeiters der „Fondation Auschwitz“ in 
Brüssel seine Aussage, dass sich in der Konkurrenz der Opfer u. a. auch deren konkrete 
Stellung und Haltung zu den Staaten und Zivilgesellschaften der Nachkriegszeit, somit 
auch der Gegenwart widerspiegle.2 Wie Daniel Levy und Nathan Sznaider anmerken, 
ist der Holocaust „in vielen westlichen Staaten zum moralischen Maßstab der Unter-
scheidung zwischen gut und böse geworden, ein Maßstab, an dem humanistische und 
universalistische Ansprüche gemessen werden“.3

Erinnerungs- und Trauerarbeit bezogen auf die Jahre der NS-Herrschaft bedeutet heute 
in erster Linie öffentliche Erinnerungs- und Trauerarbeit – und impliziert zwangsläufig 
und sehr gewollt die Besetzung öffentlicher Räume. Gedenktage, Feiern als Ereignisse, 
Gedenksteine, Mahnmäler und dgl. sind in diesem Zusammenhang auch als symbo-
lische Zeichen zu sehen4; sie visualisieren und symbolisieren Fakten, Ereignisse, Ge-
fühle, aber auch Interpretationen und Bewertungen des Vergangenen in jeweils sehr 
heterogenen Sichtweisen des aktuell Gegenwärtigen; sie sind zugleich abhängig 
von politischen wie wissenschaftlichen Diskursen wie auch von beteiligten Akteurin-  
nen/Akteuren und/oder Sprecherinnen/Sprechern – und daher veränderbar; in ihnen 
wird die Vergangenheit immer neu erschaffen, Geschichte und Historizität erweisen 
sich somit als wandelbare Prozesse.5

Wie andere politische Akteurinnen und Akteure auch, setzen Lesben und Schwule 
Zeichen in öffentlichen Räumen – sie besetzen sie und machen Homosexuelles und 
Homosexualitäten, lesbisches wie schwules Begehren sichtbar. Diese visibility (Sicht-
barkeit) kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Im Kontext der Erinnerungs- 
und Trauerarbeit zum Nationalsozialismus dominieren die Teilhabe an Gedenkfeiern, 
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„
„Ich habe ein paar Freunde, aber so viele sind es nicht, und die Beziehungen sind auch 
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eigentlich schon mag und gerne mehr schwule Freunde hätte. Aber irgendwie passen die 
Welten nicht so zusammen.“


